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Amtliche Bekanntmachung

Änderung Nr. 3 des Bebauungsplanes der Stadt Fulda Nr. 15A 
„Am Aschenberg“ als vorhabenbezogener Bebauungsplan der  
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB
• Beschluss über die Aufstellung gemäß § 2 (1) BauGB
• Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 
  BauGB und über die Beteiligung der Behörden und sonstigen  
  Träger öffentlicher Belan-ge gemäß § 4 (2) BauGB
• Zustimmung zum Entwurf des Durchführungsvertrages 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer 
Sitzung am 31.03.2025 die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes 
gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. Gleichzeitig wurden die Betei-
ligung Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
beschlossen. Das Verfahren wird gemäß §13a BauGB als Bebauungs-
plan der Innentwicklung durchgeführt.
Dem Entwurf zum Durchführungsvertrag wurde zugestimmt.

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung Nr. 3 des Bebauungs-
planes der Stadt Fulda Nr. 15A „Am Aschenberg“ befindet sich zwi-
schen „Dokkumstraße“ im Osten und „Wiener Straße“ im Westen. 
Südlich und nördlich wird das Plangebiet von weiteren Wohnbauflä-
chen mit Gärten begrenzt.

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 604/4, Flur 2, in der Ge-
markung Horas mit einer Gesamtfläche von ca. 2.207 m² und ist aus 
der nachstehenden Abbildung ersichtlich:

Die Vorhabenträgerin plant auf dem Grundstück Dokkumstraße 11 
die Errichtung eines weiteren Mehrfamilienwohnhauses in Anleh-
nung an die bereits vorhandenen Wohngebäude, die in ihrer jetzigen 
Form erhalten bleiben. Der Neubau soll zukünftig in Anlehnung an 
die Richtlinie der Stadt Fulda zur Förderung des bezahlbaren Miet-
wohnungsbaus „Mittlere Einkommen“ vom 20.12.2023 errichtet 
werden. Entsprechend verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zu 
einer Mietpreisbildung für einen bestimmten Zeitraum innerhalb des 
Durchführungsvertrages.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sollen zur Realisierung der 
Planungsziele die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

Das Verfahren wird gemäß § 13a BauGB als vorhabenbezogener Be-
bauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt. Von einer Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gemäß 
§ 2a BauGB kann abgesehen werden. Aus Gründen der Umweltvor-
sorge wurde für den Bebauungsplan dennoch ein Umweltsteckbrief 
erstellt. Dieser enthält eine Abschätzung der Umweltfolgen mit 
Angaben zu folgenden Themen:

• Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,
• Fläche, Boden und Wasser,
• Klima, Luft und Klimawandel,
• Mensch, menschliche Gesundheit und Erholung,
• Kultur- und Sachgüter, Schutzgebiete und -objekte,
• Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen,
• Artenschutzrechtliche Prüfung und Umweltschäden.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB findet in der  
Zeit vom  

01.05.2025 bis 02.06.2025
statt.

Während dieser Zeit werden der Entwurf der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes, die Begründung mit integriertem Umweltbericht 
sowie die Vorhabenpläne im Internet veröffentlicht, zusätzlich beim 
Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, Schlossstraße 1, Bürgerbüro, 
zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich ausgelegt und können zu 
folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag, Dienstag, Donnerstag       von 08:00–18:00 Uhr 
Mittwoch           von 08:00–12:00 Uhr
Freitag           von 08:00–15:00 Uhr       
und Samstag           von 09:00–12:00 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsüblicher 
Feiertag fällt.

Alle Unterlagen sind während der Veröffentlichungsfrist im Internet 
unter 

http://www.bauen-fulda-stadt.de

einsehbar. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsichtnahme 
zu wählen. 

Ein entsprechender Verweis auf diese Seite erfolgt auch im Bauleit-
planungsportal des Landes Hessen unter https://bauleitplanung.
hessen.de/bebauungsplaene-in-hessen-a-z/d-f

Mit der Durchführung des Verfahrens wurde gemäß § 4 b BauGB 
das Büro KH Planwerk GmbH beauftragt. Stellungnahmen zu dem 
Bebauungsplanvorentwurf können während der Veröffentlichungs-
frist elektronisch an info@kh-planwerk.de übermittelt werden bzw. 
schriftlich oder zur Niederschrift zu folgenden Servicezeiten beim 
Magistrat der Stadt Fulda – Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
– vorgebracht werden:

Montag bis Donnerstag:   9:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr,
Freitag:            9:00 – 13:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie vom beauftragten Büro 
KH Planwerk unter der Telefonnummer 0361/219 28 88 11 oder von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes für Stadtplanung 
und -entwicklung. Um vorherige Terminvereinbarung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 0661/102-1613 
oder im Sekretariat unter 0661/102-1611 wird gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 
3 (2) Satz 4 in Verbindung mit § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt 
bleiben können.

Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Bau-leitplanverfahrens gemäß Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten 
konkludent hierzu ihre Zustimmung erteilen. 

Fulda, 23.04.2025  
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGAMTLICHE BEKANNTMACHUNG

INTERESSIERT? 
Alle aktuellen Ausschreibungen und Informationen finden Sie auf 

www.fulda.de/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

• Gärtner/innen (m/w/d) für den Bereich Park und Garten
• Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) in unseren  
   Kindertagesstätten
• Sachbearbeiter/in (m/w/d) 
• Lehrkraft (m/w/d) auf Honorarbasis Tuba/Tiefes Blech

Die Stadtverwaltung Fulda zählt mit mehr als 1600 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region und 

bietet vielfältige berufliche Chancen. Aktuell suchen wir:

STELLENAUSSCHREIBUNGENSTELLENAUSSCHREIBUNGEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGAMTLICHE BEKANNTMACHUNG

HINWEISBEKANNTMACHUNG
Folgende aktuelle Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Fulda sind 

ab sofort im Internet unter unter der Adresse  
www.fulda.de/bekanntmachungen  

sowie im Bürgerbüro der Stadt Fulda, Schlossstraße 1,  
36037 Fulda einsehbar:  

- Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses 
Dienstag, 06.05.2025, 18:00 Uhr

im Sitzungszimmer D 105 (Kurfürstenzimmer) des Stadtschlosses

- Sitzung des Ortsbeirates Maberzell
Donnerstag, 08.05.2025, 19:30 Uhr, Bürgerhaus Maberzell

- Sitzung des Beirates der Menschen mit Behinderungen
Mittwoch, 07.05.2025, 18:00 Uhr,

im Sitzungszimmer D 105 (Kurfürstenzimmer) des Stadtschlosses

- Öffentliche Zustellung
durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an  

Vladislav Ivanchenko

- Öffentliche Zustellung
durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an  

Wenscelas Abongo
 

- Hinweis auf Offenes Verfahren gemäß VgV § 15
Bauvorhaben „Neubau Wertstoffhof Stadt Fulda“ 

• Fachplanung Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 

Hinweis auf Offenes Verfahren gemäß VgV § 15
• Lieferung eines Einsatzleitwagens (ELW 1)

- Hinweis auf Offenes Verfahren gemäß VgV § 15 
Bauvorhaben „Neubau Wertstoffhof Stadt Fulda“ 

• Planungsleistungen Hochbau-Gebäude und Innenräume/ 
Ingenieurbau

- Hinweis auf Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A § 3
Denkmalgerechte Rekonstruktion der Kaisersaalterrasse 

 am Stadtschloss 
 • Landschaftsgärtnerische Arbeiten 

- Hinweis auf ein Verhandlungsverfahren mit  
Teilnahmewettbewerb

Neubau des Wachgebäudes der Hauptfeuerwache Fulda 
• Fachplanungs- und Ingenieurleistungen

- Hinweis auf Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A § 3
Gebäude Schlossstraße 2 (ehemals Kurfürst) 

• Sanierung der Heizzentrale

- 

Kita Sonnenschein präsentiert sich  
Tage der Offenen Tür am Aschenberg an drei Terminen im Mai und Juni 
FULDA (mp/jo). Die Kita 
Sonnenschein am Aschen-
berg lädt alle interessierten 
Eltern und Erziehungs-
berechtigten an mehreren 
Terminen herzlich zu einem 
Tag der offenen Tür ein. 

Wer auf der Suche nach einem 
Kindergartenplatz ist, hat an 
drei Terminen die Gelegen-
heit, die Einrichtung kennen-
zulernen: am Freitag, 16. Mai, 
Freitag, 23. Mai, und am Mitt-
woch, 24. Juni, jeweils von 
14:30 bis 16 Uhr.
Adresse: Kindertagesstätte 
Sonnenschein, Steidlstraße 
98b, 36039 Fulda.

An diesen Nachmittagen 
bietet die Kita allen Besu-
cherinnen und Besuchern die 
Möglichkeit, die Räumlich-
keiten zu besichtigen, das pä-
dagogische Konzept kennen-
zulernen und Fragen rund um 
den Kita-Alltag zu stellen. Das 
Team steht bereit, um über Be-
treuungsangebote, Tagesab-
läufe und Anmeldeverfahren 
zu informieren. Die Kita freut 
sich auf viele neugierige El-
tern und Kinder! 

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter Telefon: (0661) 
102-4120 Ansprechpartnerin-
nen sind Frau Gärtner-Oester-
reich und Frau Jung. 

Die Kita Sonnenschein bietet unter anderem ein tolles Außen-
gelände zum Spielen und Toben.                      Foto: Stadt Fulda

FULDA (mkf). Der Ortsbeirat 
Sickels veranstaltet in Koope-
ration mit dem Seniorenbü-
ro am Dienstag, 6. Mai, um 
14:30 Uhr einen Spielenach-
mittag im Bürgerhaus in der 
Johannes-Nehring-Straße für 
alle, die gerne gemeinsam mit 
anderen spielen und schöne 
Stunden verbringen möchten. 
Die Musikschule Branden- 
stein und das Seniorenbüro 
der Stadt Fulda laden am Don-
nerstag, 8. Mai,  um 14:30 Uhr 
zum gemeinsamen Singen in 

Besondere Angebote des 
Seniorenbüros im Mai

die Cafeteria von antonius ein. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 
2 Euro. Bei einer Führung für 
Seniorinnen und Senioren am 
Donnerstag, 8. Mai, von 10 
bis ca. 12 Uhr über den alten 
städtischen Friedhof gibt es 
Wissenswertes und Amüsan-
tes zu erfahren. Treffpunkt ist 
die Kapelle auf dem Friedhof 
Franzosenwäldchen. Die An-
meldung erfolgt über die VHS 
unter (0661) 102-1477 oder an 
vhs@fulda.de. Die Teilnahme 
kostet 4 Euro. 


